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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Bericht der Jugendkunstschule für das 1. Halbjahr 2006 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Mit insgesamt 666 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Jugendkunstschule einen 
neuen Rekord erreicht, 
 
Highlight war sicher die „Lange Nacht der Jugendkunstschule“, an der über 60 Kinder 
teilnahmen und im Rahmen einer Expeditionsgeschichte verschiedene Workshops be-
suchten und die Ergebnisse anschließend ihren Eltern präsentierten. 
 
Ebenfalls außergewöhnlich: der Steinbildhauerworkshop bei einem Bottroper Künstler in 
den Osterferien. 13 Kinder und Jugendliche bearbeiteten 4 Tage lang mit Hammer und 
Meißel und Pressluftwerkzeugen große Stücke von Bamberger Sandstein aus dem Müns-
terland. 
 
Die Reihe „Fourteen plus“ wurde  zugunsten einer Wochenendworkshopreihe für unter-
schiedliche Altersstufen aufgelöst. 
 
In den Sommerferien beteiligte sich die Jugendkunstschule zum zweiten Mal an der 
Sommerakademie, einer Kooperationsveranstaltung mit Jugendhilfe, Kinderbücherei und 
Lebenshilfe. 
 
Im Rahmen einer Kunstwoche an der Jordan-Mai-Schule arbeitete die Jugendkunst-
schule mit Schülerinnen und Schülern an einer Lehmskulptur. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
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 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 

        Dr. Andriske 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


